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6. Im Leerzustand und wenn die volle Nutzlast

gleichmässig verteilt ist, muss beim Einachsanhänger

der Schwerpunkt vor der Achse liegen
und beim Zweiachsanhänger jede Achse wenig- 8

stens 20 Prozent des Betriebsgewichtes tragen.
Bei vollbeladenen Sattelanhängern, an leichten

Sattelschleppern muss mindestens ein Drittel des

Gesamtgewichtes auf dem Zugwagen ruhen.

(Art. 64, Abs. 2)

7. Der Typenprüfung unterstehen die Motorwagen
(auch landw. Motorfahrzeuge) und ihre Fahrge¬

stelle, die Motorräder, die Kleinmotorräder, die

Motorfahrräder sowie die gewerblichen Anhänger
und ihre Fahrgestelle. (Art. 81, Abs. 1)

Einer amtlichen Nachprüfung sind zu unterziehen:

a) jedes Jahr: die leichten Motorwagen zum

gewerbsmässigen Personentransport...
b) alle drei Jahre: die übrigen immatrikulierten

Motorfahrzeuge (auch landw. Motorfahrzeuge)
und Anhänger (ausgenommen die Arbeitsanhänger

der Feuerwehr und des Zivilschutzes.

(Art. 83, Abs. 1)

Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen
zum Strassenverkehr (VZV)

Nach einer überaus langen «Brutzeit» von mehr als

3 Jahren, ist die VZV am 27. Oktober 1976 endlich
«aus dem Ei gehüpft» und die gedruckte
Broschüre gelangte am 15. Dezember 1976 zum Versand.

Angesichts der komplizierten Materie muss für diese

lange Frist Verständnis aufgebracht werden.
Allerdings könnte man bemerken, dass nicht unbedingt
alles geregelt werden muss.

Grundsätzlich ist zu sagen, dass die Landwirte mit

dem Ergebnis zu frieden sein dürfen. Sozusagen alle

Punkte unserer Eingabe vom 27. September 1973

wurden berücksichtigt:
1. Für die landw. Motorfahrzeuge wurde eine eigene

Führerausweis-Kategorie beibehalten, nämlich

neu G (früher L). (Art. 3, Abs. 1)

2. Die Führer landw. Ausnahmefahrzeuge benötigen
den Führerausweis Kat. F. (Art. 3, Abs. 2)

3. Der Bewerber des Führerausweises Kat. F muss
eine praktische Prüfung ablegen. Es ist ein
Lernfahrausweis erforderlich. (Art. 14, Abs. 2)

4. Die Fahrer landw. Motorfahrzeuge benötigen kei¬

nen Lernfahrausweis. (Art. 4, Abs. 1c)
5. Personen, die einen Motoreinachser ohne

Anhänger (Sitzanhänger Anhänger) zu Fuss führen,

benötigen keinen Führerausweis.

(Art. 4, Abs. 2a)

6. Das Mindestalter für das Führen landw.
Motorfahrzeuge wurde bei 14 Jahren (erfüllt) belassen.

(Art. 5, Abs. 1a)

7. Für die Fahrer landw. Motorfahrzeuge ist nach

wie vor eine vereinfachte theoretische
Führerprüfung vorgesehen. (Art. 18, Abs. 2a und Art. 20,

Abs. 5)

8. Für die Führer landw. Motorfahrzeuge (ohne
Ausnahmefahrzeuge) wird auf eine praktische
Führerprüfung verzichtet. (Art. 18, Abs. 2a)

9. Das Mindestalter für Führer landw. Ausnahmefahrzeuge

(z. B. Mähdrescher > 2,5 m Breite)
beträgt 16 Jahre (Kat. F). (Art. 5, Abs. 16)

10. Besitzer des Führerausweises Kat. L (bisher)
dürfen nach vollendetem 16. Altersjahr ohne

Prüfung landw. Ausnahmefahrzeuge führen

(Übergangsbestimmung). (Art. 151, Abs. 1)

11. Die Ausbildung zum Erwerb des Führerausweises
der Kat. G erfordert nach wie vor keinen
Fahrlehrerausweis. (Art. 47, Abs. 3)

12. Fahrzeugausweise müssen bei landw. Fahrzeugen
auf Fahrten zwischen Hof, Feld und Wald nicht

mitgeführt werden. (Art. 71, Abs. 4)

13. Führerausweise müssen auf allen Fahrten mitge¬

führt werden. (SVG Art. 10, Abs. 2 und 4)

14. Die landw. Anhänger benötigen weder Fahrzeug¬

ausweis, noch Kontrolischilder unter Ausschluss
der Ausnahmeanhänger. (Art. 72, Abs. 1c)

15. Der Verzicht auf den Fahrzeugausweis befreit die
landw. Anhänger von der Typenprüfung.
(Art. 72, Abs. 1c)

(Fortsetzung auf Seite 238)
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(Fortsetzung von Seite 235)

16. Bisherigen Führern landw. Motorfahrzeuge, die

nicht im Besitze des Führerausweises irgend
einer Kategorie sind, wird der nach der VZV

erforderliche Führerausweis ohne Prüfung abgegeben,

sofern sie sich innerhalb von fünf Jahren,
d. h. vor dem 31. Dezember 1981 darum bewerben.

(Art. 151, Abs. 1e)

Wichtig sind noch folgende Bestimmungen

17. Wer ein Motorfahrrad fährt, bedarf des Führer¬

ausweises nach Anhang 10 (I 12 S. 107). Dies gilt
nicht für Personen, die den Führerausweis

irgendeiner Kategorie nach Artikel 3 besitzen.

(Art. 27, Abs. 1)

18. Der Entzug des Führerausweises für eine be¬

stimmte Kategorie hat den Entzug des Ausweises

für alle Motorfahrzeugkategorien zur Folge (also
auch landwirtschaftliche). (Art. 34, Abs. 1)

19. Die unter Punkt 17 hievor angeführte Regel gilt
nicht, wenn der Führerausweis aus medizinischen
Gründen nur für eine bestimmte Kategorie
entzogen werden muss oder wenn der Führerausweis

der Kategorie B 1 oder D 1 nicht aus

Verkehrssicherheitsgründen, sondern aus
gewerbepolizeilichen Gründen entzogen wird.

(Art. 34, Abs. 1)

20. Sicherungsentzüge von Führerausweisen dienen

der Sicherung des Verkehrs vor ungeeigneten
Führern. Sie werden verfügt, wenn der Führer

aus medizinischen oder charakterlichen Gründen,

wegen Trunksucht oder anderen Süchten

oder wegen einer anderen Unfähigkeit zum Führen

von Motorfahrzeugen nicht geeignet ist.

(Art. 30, Abs. 1)

21. Warnungsentzüge wegen Verletzung von Ver¬

kehrsvorschriften dienen der Besserung des Führers

und der Bekämpfung von Rückfällen.

(Art. 30, Abs. 2)

22. Der Führerausweis ist auf der Stelle abzunehmen,

wenn der Führer

a) offensichtlich angetrunken ist oder einen
durch Atemprobe ermittelten Alkoholgehalt von
0,8 und mehr Gewichtspromillen aufweist;

b) offensichtlich übermüdet oder aus andern
Gründen fahrunfähig ist;

c) die geforderte Brille oder die Kontaktschalen
nicht bei sich hat.

(Art. 38, Abs. 1)

23. Wird bei einer Prüfung oder Kontrolle festge¬

stellt, dass Fahrzeuge, die nach Art. 72 keinen

Fahrzeugausweis benötigen, nicht betriebssicher
oder nicht in vorschriftsgemässem Zustand sind,

so kann die Behörde deren Weiterverwendung
bis zur Behebung der Mängel verbieten. Die

Sicherstellung solcher Fahrzeuge richtet sich nach

Art. 84, Abs. 4 BAV. (Art. 109)

24. Wer ein Motorfahrzeug, für das ein Führeraus¬

weis nicht erforderlich ist, trotz Fahrverbot führt,
wird mit Haft und mit Busse bestraft.

(Art. 143, Abs. 2)

25. Mit Bewilligung der kantonalen Behörde können

Anhänger, landw. Motorfahrzeuge und

Arbeitsmotorwagen, die mit einem Händlerschild
versehen sind, dem Kaufinteressenten zum Anprobieren

überlassen werden. Die Bewilligung ist im

einzelnen Falle auf höchstens 30 Tage zu

befristen und kann nicht verlängert werden.

(Art. 25, Abs. 3)

Für die Fahrer landw. Motorfahrzeuge, die nicht im

Besitze eines Führerausweises der Kategorie L sind,

machen wir ganz besonders auf den Punkt 16

aufmerksam. Sie müssen sich vor dem 31. Dezember
1981 um den Führerausweis der Kat. G (ohne
Prüfung) bewerben. Wir empfehlen, dies erst im

Verlaufe des nächsten Jahres zu tun, weil die Strassen-

verkehrsämter zur Zeit wegen der Einführung neuer
Ausweise überlastet sind.

Besondere Beachtung verdient auch der Punkt 18.
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